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7

Einleitung

Gesucht: ein Schädel. Nicht irgendeiner. Friedrich von Schillers Schä-
del. 1826 soll das Kassengewölbe, in dem Schiller beigesetzt worden 
ist, aufgelöst werden. Schillers Überreste wären damit unwiederbring-
lich verloren. Das will der Weimarer Bürgermeister Carl Leberecht 
Schwabe verhindern. Vor allem den Schädel – und zwar genau diesen 
Schädel: den Schädel des Dichtergenies – will Schwabe erhalten wis-
sen. Und nicht nur er: »Eine so einzige Organisation ist der Nachwelt 
immer merkwürdig. Auch Leibnizens Schädel ist aufbewahrt worden«,1 
heißt es in einem Brief von Karoline von Wolzogen an ihren Neffen 
Ernst von Schiller. Um also Schillers Schädel für die Nachwelt zu ret-
ten, durchsucht Schwabe das Kassengewölbe und exhumiert mehrere 
Schädel. Einen davon identifiziert er als den Schädel Schillers. Dieser 
Schädel wird nach mehreren Zwischenstationen – bei Goethe und in 
der herzoglichen Bibliothek – in der Fürstengruft beigesetzt. Damit en-
det dessen Geschichte jedoch noch nicht. 1883 erklärt ihn der Anatom 
Hermann Welcker für falsch: Der Schädel in der Fürstengruft sei nicht 
der Schädel Friedrich von Schillers. Weil damit die Identität des Schä-
dels unklar und Schillers Schädel womöglich immer noch verschollen 
ist, macht sich 1911 der Anatom August von Froriep erneut auf die Su-
che. Er exhumiert das Kassengewölbe noch einmal und erklärt einen 
anderen Schädel für denjenigen Schillers. Damit existieren zwei Schä-
del, die Schillers Schädel sein sollen. Die Diskussion um die Identität 
der Schädel verstummt daraufhin nicht mehr, das gesamte 20. Jahrhun-
dert hindurch wird sie intensiv geführt. Nach der Etablierung des gene-
tischen Fingerabdrucks macht sich schließlich 2008 die Klassik Stiftung 
Weimar daran, das Rätsel um die Identität der Schädel endgültig zu 
lösen – und scheitert. Die Genanalyse zeigt, dass weder der von Schwa-
be, noch der von Froriep identifizierte Schädel authentisch ist. Schillers 
Schädel ist weiterhin verschollen.
Die letztlich fast 200 Jahre währende Suche nach Schillers Schädel ge-
hört zu den bizarren Anekdoten aus den Annalen der Literaturgeschich-
te. Dennoch durchzieht die Suche nach Schillers Schädel die folgenden 
Ausführungen. Denn der Blick auf die Debatte um Schillers Schädel 

1	� Karoline von Wolzogen an ihren Neffen Ernst von Schiller, in: Max Hecker (Hg.): 
Schillers Tod und Bestattung, Leipzig 1935, S. 134.
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lohnt. Besonders deutlich, weil am selben Gegenstand, lässt sich hier 
die Historizität des Wissens vom toten Körper nachvollziehen. An der 
wechselvollen Geschichte von Schillers Schädel treten einerseits die 
den jeweiligen Zeiträumen je eigenen, andererseits die sie verbinden-
den Praktiken und Wissensbestände zutage. Denn tote Körper haben 
eine Geschichte. Diese Geschichte ist eine doppelte: Zunächst hat ein 
konkreter toter Körper die eigene Geschichte, die Geschichte des Le-
bens und des Sterbens einer Person, die einen bestimmten, forensisch 
informierten Blick interessiert. Darüber hinaus haben tote Körper eine 
Kulturgeschichte. Der Zugang zu ihnen, die Praktiken, die auf sie ge-
richtet sind, sind historisch variabel und immer wieder Änderungen 
und Neuerungen unterworfen. Die Geschichte der Geschichte des toten 
Körpers ist es darum, um die es hier geht. Dabei interessieren vor allem 
Zeitpunkte, an denen es zu Änderungen im Wissen vom toten Körper 
kommt, an denen altes auf neues Wissen trifft; Zeitpunkte also, an denen 
das Wissen vom toten Körper unsicher ist, an denen alte Antworten 
nicht mehr und neue Antworten noch nicht tragen. Denn in solchen 
Zeiten intensiver diskursiver Verhandlung, in denen der epistemische 
Status von Wissen unsicher ist, findet sich ein besonderer Einsatzpunkt 
von Literatur.2 Anhand ausgewählter Texte von Gottlieb August Meiß-
ner, Heinrich von Kleist, Johann Wolfgang von Goethe, Gottfried Benn, 
Arthur Schnitzler, Patricia Cornwell und Thomas Hettche wird darum 
nach dem Wissen vom toten Körper in Literatur und Forensik in der 
Goethezeit, klassischen Moderne und Gegenwart gefragt.3 Ergänzt wird 
die Lektüre dieser literarischen Texte – neben dem Blick auf die Diskus-
sion um Schillers Schädel – durch die Lektüre jeweils zeitgenössischer 
Fälle, die paradigmatische Fragen der jeweiligen Zeit aufzeigen: der Fall 

2	� Die Frage nach dem unsicheren Wissen ist damit auch eine Frage nach den Austausch-
prozessen zwischen Literatur und Wissen, und geht davon aus, dass »die Austausch-
prozesse zwischen der Literatur […] und nicht-literarischen Wissensformen genau 
dann besonders fruchtbar sind, wenn das jeweilige Fachwissen durch seinen ungesi-
cherten epistemischen Status eine diskursive Offenheit aufweist.« Maximilian Bergen-
gruen: Genealogie des Verfolgungswahns. Medizin und Metaphysik bei Goethe, Tieck 
und Hoffmann, Göttingen 2018, S. 6–7.

3	� Leitend für die Auswahl der Texte waren deren Reflexionsstand in Bezug auf das 
Wissen vom toten Körper, deren Bedeutung für den Diskurs der Zeit und/oder deren 
literarische Qualität. Mit dem Fokus auf Forensik wird dabei ein anderer Weg einge-
schlagen als in Bronfens grundlegender Studie über den toten weiblichen Körper. Vgl. 
Elisabeth Bronfen: Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik, übers. von 
Thomas Lindquist, Würzburg 2004.
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Kleist, der Fall Halsmann sowie die Untersuchungen der Gletschermu-
mie »Ötzi«.
Dass das ausgehende 18. Jahrhundert als Einstieg gewählt wird, bedarf 
der Erklärung. Obduktionen werden schließlich seit dem Mittelalter 
durchgeführt und bereits die Constitutio Criminalis Carolina, die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, regelt, dass bei rätselhaften 
Todesursachen eine Untersuchung durch Chirurgen oder Hebammen 
durchgeführt werden muss.4 Auch in der Literatur finden sich lange vor 
dem 18. Jahrhundert tote Körper. Warum also mit der Goethezeit einset-
zen? Die Gründe dafür sind vielfältig. Zunächst kommt es im ausgehen-
den 18. Jahrhundert zu weitreichenden juristischen Reformen, die der 
Analyse toter Körper eine neue Bedeutung geben. Mit der Abschaffung 
der Folter werden alternative Ermittlungspraktiken und Wahrheitsgene-
ratoren benötigt: die Zeugenaussage,5 das (freiwillige) Geständnis,6 das 
Indiz,7 der tote Körper selbst. Dann kommt es in jener Zeit zu einer In-
stitutionalisierung der Medizin, im Zuge derer auch die Rechtsmedizin 
heutigen Ausmaßes entsteht.8 Zuletzt ändert sich zu jener Zeit das medi-
zinische Wissen vom Tod und vom toten Körper grundlegend.9 Damit 
ist die Goethezeit jene Zeit, die den spezifisch modernen forensischen 
Blick prägt, dem in diesen Ausführungen nachzuspüren sein wird.10

4	� Zur Geschichte der frühen Rechtsmedizin vgl. Esther Fischer-Homberger: Medizin 
vor Gericht. Gerichtsmedizin von der Renaissance bis zur Aufklärung, Bern u.a. 1983.

5	� Zum Zeugen vgl. Thomas Weitin: Zeugenschaft. Das Recht der Literatur, München 
2009.

6	� Zum Geständnis vgl. Michael Niehaus: Das Verhör. Geschichte – Theorie – Fiktion, 
München 2003.

7	� Zum Indiz vgl. Antonia Eder: Ewige Wiederauferstehung von Indizien. Ermitteln und 
Erzählen in Schillers Geisterseher, in: Maximilian Bergengruen u.a. (Hg.): Tötungsarten 
und Ermittlungspraktiken. Zum literarischen und kriminalistischen Wissen von Mord 
und Detektion, Freiburg 2015, S. 39–57, hier S. 44–47.

8	� Zur Institutionalisierung der Rechtsmedizin vgl. Dominik Groß: Die Entwicklung 
der inneren und äußeren Leichenschau in historischer und ethischer Sicht, Würzburg 
2002, S. 11–60.

9	� Die Historizität des Wissens vom Tod zeigt etwa der Band Thomas Schlich und 
Claudia Wiesemann (Hg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung, 
Frankfurt a.M. 2001.

10	� Der in den folgenden Ausführungen verwandte Moderne-Begriff ist damit ein doppel-
ter. Wenn die Rede ist von »der klassischen Moderne«, so geschieht dies im Sinne der 
literaturhistorischen Bezeichnung für das frühe 20. Jahrhundert. Ist die Rede von »der 
Moderne«, so folgt dies der Konzeption einer Moderne seit dem 18. Jahrhundert bis 
heute. Zur Wende »um 1800« als Wende zur Moderne vgl. Cornelia Klinger: Modern/
Moderne/Modernismus, in: Karlheinz Barck u.a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. 
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So groß die Unterschiede zwischen den behandelten Zeiträumen sind, 
die grundlegenden Verfahrensweisen der Rechtsmedizin ändern sich 
nicht.11 Wird ein toter Körper aus forensischer Perspektive in den 
Blick genommen, so interessiert die Geschichte von dessen Sterben. 
Die Rechtsmedizin fragt nach der Todesursache und nach möglicher 
Schuld.12 Die Untersuchung des toten Körpers gliedert sich dabei in 
die äußere und die innere Leichenschau, zunächst wird also der tote 
Körper eingehend äußerlich untersucht. Anschließend, wenn in dieser 
äußeren Untersuchung Hinweise auf eine mögliche unnatürliche Todes-
art gefunden wurden, wird qua Obduktion im Inneren des toten Kör-
pers nach dieser Todesursache gesucht. Es ist ein Fokus auf Norm und 
Abweichung, der dabei die Analyse leitet. Jedes Detail soll bemerkt und 
abgewogen werden, ob es der Regel entspricht oder widernatürlich ist 
– wobei letzteres der zentrale Hinweis wäre. Nur was von der Norm 
abweicht, kann als Spur sinnfällig werden.13 
Ein derartiger medizinischer Blick, der im Inneren des toten Körpers auf 
Wahrheitssuche geht, informiert gleichermaßen Rechtsmedizin, Patho-
logie und Anatomie.14 Dennoch unterscheidet sich die rechtsmedizini-

Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 4, Stuttgart/Weimar 2002, S. 121–167, 
hier S. 129–135.

11	� In den allgemeinen Ausführungen verwende ich den heute gültigen Begriff »Rechts-
medizin«, in den Einzelkapiteln den im analysierten Zeitraum gebräuchlichen Begriff. 
Für die Goethezeit ist das »gerichtliche Arzneikunde«, für die Moderne »gerichtliche 
Medizin«.

12	� Die Analyse toter Körper ist nur eines der Felder, mit denen sich die Rechtsmedizin 
traditionellerweise befasst. Andere umfassen Fragen der Sexualität und der psychi-
schen Disposition.

13	� Vgl. Sybille Krämer: Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologische 
Rolle? Eine Bestandsaufnahme, in: Sybille Krämer u.a. (Hg.): Spur. Spurenlesen als 
Orientierungstechnik und Wissenskunst, Frankfurt a.M. 2007, S. 11–33, hier S. 16.

14	� Das wäre jener Blick, dessen Emergenz Foucault in der Geburt der Klinik unter starker 
Bezugnahme auf die pathologische Anatomie herausarbeitet. Vgl. Michel Foucault: 
Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, übers. von Walter 
Seitter, Frankfurt a.M. 92011, S.  147. Darauf aufbauend beschreibt Ginzburg in sei-
ner Formulierung des Indizienparadigmas eine Methode der Schlussfolgerung, die er 
eng mit der medizinischen Semiotik verbunden sieht. Dieser gelingt es, aus unendlich 
feinen Spuren, aus scheinbar Wertlosem und aus Nebensächlichkeiten »eine tiefere, 
sonst nicht erreichbare Realität einzufangen.« Vgl. Carlo Ginzburg: Spurensicherung. 
Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli – 
die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst, in: Carlo Ginzburg: Spurensiche-
rung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst, übers. von Gisela Bonz/Karl 
F. Hauber, Berlin 2002, S. 7–57, hier S. 17. Grundlegend zur medizinischen Semiotik, 
gerade auch in ihrem Verhältnis zur Anatomie, vgl. Hartmut Böhme: Der sprechende 
Leib. Die Semiotiken des Körpers am Ende des 18. Jahrhunderts und ihre hermetische 
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sche Analyse des toten Körpers von der Pathologie, die in ihrer Analyse 
des toten Körpers nach Krankheiten fahndet, und von der Anatomie, 
die nach den Wirkmechanismen eigentlich des lebendigen Körpers 
fragt.15 Dieser Unterschied liegt in der Ausrichtung der Rechtsmedizin 
auf das Recht. Die rechtsmedizinische Analyse soll die Antwort auf ju-
ristische Fragen – nach der Todesursache, nach dem Tathergang, nach 
der Schuld des Täters – finden. Rechtsmedizin ist Medizin für das Recht, 
sie arbeitet auf dieses hin und diesem zu.16 In der Forensik treffen sich 
Medizin und Recht am toten Körper und eröffnen einen gemeinsamen 
Wissensraum. Das forensische Wissen vom toten Körper partizipiert da-
mit nicht nur am medizinischen, sondern auch am juridischen Diskurs. 
Es sind dann auch medizinische und juristische Texte – Obduktionsan-
weisungen und Strafprozessordnungen –, die die forensische Analyse 
des toten Körpers kodifizieren. Damit wirken sich Neuerungen, Ände-
rungen im juristischen wie im medizinischen Diskurs auf das forensische 
Wissen vom toten Körper aus. 
Wenn in der Folge fiktionale und nicht-fiktionale Texte gleicherma-
ßen und gleichberechtigt in den Blick genommen werden, ist es nötig, 
hinauszugehen über die etablierten Methoden einer »Poetologie des 
Wissens«.17 Die Implikationen der auch von Borgards und Neumeyer 

Tradition, in: Dietmar Kamper/Christoph Wulf (Hg.): Transfigurationen des Körpers. 
Spuren der Gewalt in der Geschichte, Berlin 1989, S. 144–181.

15	� Zur Geschichte der Anatomie vgl. Karin Stukenbrock: »Der zerstückte Cörper«. Zur 
Sozialgeschichte der anatomischen Sektion in der frühen Neuzeit (1650–1800), Stutt-
gart 2001. Außerdem vgl. Jürgen Helm und Karin Stukenbrock (Hg.): Anatomie. Sek-
tionen einer medizinischen Wissenschaft im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2003. Außer-
dem vgl. Rüdiger Schultka und Josef F. Neumann (Hg.): Anatomie und Anatomische 
Sammlungen im 18. Jahrhundert. Anlässlich der 250. Wiederkehr des Geburtstages 
von Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803), Berlin 2007. Sowie vgl. Andreas 
Gormans: Perspektiven der Zergliederung. Zum Verhältnis von Anatomie und Wis-
senschaftspraxis in der Frühen Neuzeit, in: Dominik Groß (Hg.): Objekt Leiche. 
Technisierung, Ökonomisierung und Inszenierung toter Körper, Frankfurt a.M. 2010, 
S. 137–191.

16	� Überlegungen zum Verhältnis von Medizin und Recht in der Forensik wurden erst-
mals publiziert in Stephanie Langer: Schrift, Bild und Stimme. Medien des Gutachtens 
im Fall Halsmann (1928–1930), in: Alexa Geisthövel/Volker Hess (Hg.): Medizini-
sches Gutachten. Geschichte einer neuzeitlichen Praxis, Göttingen 2017, S. 296–317, 
hier S. 296–299.

17	� Grundlegend vgl. Joseph Vogl: Für eine Poetologie des Wissens, in: Karl Richter u.a. 
(Hg.): Die Literatur und die Wissenschaften 1770–1930. Walter Müller Seidel zum 
75. Geburtstag, Stuttgart 1997, S.  107–127. Zu Vogls Ansatz vgl. außerdem Joseph 
Vogl: Einleitung, in: Joseph Vogl (Hg.): Poetologien des Wissens um 1800, München 
1999, S. 7–16, hier S. 15. Für eine aktuelle Formulierung vgl. Joseph Vogl: Poetologien 
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formulierten Grundannahme, dass Literatur und Wissen zugleich an 
der Herstellung von kulturellem Wissen beteiligt sind,18 müssen wei-
tergedacht werden. Für die Wissenschaft gilt, das betonen Borgards 
und Neumeyer, dass diese keine Wahrheit, keine Objektivität erzeugt, 
die jenseits von Sprache ist, vielmehr müssen die von der Wissenschaft 
konstruierten epistemischen Dinge als sprachlich verfasst, als kulturell 
kontingent und historisch spezifisch begriffen werden.19 Das bedeutet 
auch, in der Analyse konkreter Texte nach dem jeweils spezifischen 
Wissen einer Zeit zu fragen und die Probleme und Unsicherheiten der 
jeweiligen Epoche herauszuarbeiten, ohne diese als bloße Unkenntnis 
zu begreifen. Und es bedeutet, sich bewusst zu machen, dass Metaphern 
wissenschaftliche Texte strukturieren und Wissen generieren.20 So ver-
lockend es auch sein mag, bedeutet das vor allem, dass es vermieden 
werden muss, sich in der Beschreibung historischer Gegenstände von 
gegenwärtigen Metaphern leiten zu lassen. Diese nämlich verstellen den 
Blick auf das jeweils historisch Spezifische im Wissen vom toten Kör-
per. Stets muss nach den jeder Zeit eigenen rhetorischen Figuren gefragt 
werden. Gerade seit den 1980ern wird der (tote) Körper in kulturwissen-
schaftlichen und gedächtnistheoretischen Analysen als Gedächtnis von 
Gewalt, die sich in den Körper »einschreibt«, und als Gegenstand einer 
Lektüre begriffen.21 Eine derartige Lesbarkeitsfantasie ist der Goethe-

des Wissens, in: Harun Maye/Leander Scholz (Hg.): Einführung in die Kulturwis-
senschaft, München 2011, S. 49–71. Zur Poetologie des Wissens vgl. Armin Schäfer: 
Poetologie des Wissens, in: Roland Borgards u.a. (Hg.): Literatur und Wissen. Ein 
interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar 2013, S. 36–41.

18	� Grundlegend zum Verhältnis von Literatur und Wissenschaft vgl. Roland Borgards 
und Harald Neumeyer: Der Ort der Literatur in einer Geschichte des Wissens. Plädo-
yer für eine entgrenzte Philologie, in: Walter Erhart (Hg.): Grenzen der Germanistik. 
Rephilologisierung oder Erweiterung? Stuttgart 2004, S. 210–222, hier S. 210. Ähnlich 
und ausführlicher vgl. Roland Borgards: Poetik des Schmerzes. Physiologie und Li-
teratur von Brockes bis Büchner, München 2007, S. 29–40. Außerdem vgl. Nicolas 
Pethes: Literatur- und Wissenschaftsgeschichte. Ein Forschungsbericht, in: IASL 28/1 
(2003), S. 181–231.

19	� Grundlegend vgl. Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftli-
chen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, hg. von 
Lothar Schäfer/Thomas Schnelle, Frankfurt a.M. 1980. Zentrale Texte zur Wissen-
schaftsgeschichte versammelt der Band Michael Hagner (Hg.): Ansichten der Wissen-
schaftsgeschichte, Frankfurt a.M. 2001.

20	� Vgl. Philipp Sarasin: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, in: Philipp Sarasin: 
Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a.M. 2003, S. 10–60, hier S. 45–
46.

21	� Exemplarisch vgl. Dietmar Kamper und Christoph Wulf: Lektüre einer Narbenschrift. 
Der menschliche Körper als Gegenstand und Gedächtnis von historischer Gewalt, in: 
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zeit hingegen fremd. In den folgenden Ausführungen soll es deswegen 
gerade nicht darum gehen, eine ahistorische Theorie der Semiotik des 
toten Körpers zu erstellen. Es wird also nicht danach gefragt, wie die 
Goethezeit tote Körper »sprechen macht« oder wie sich in der klassi-
schen Moderne eine »Körperschrift« manifestiert. Es geht stattdessen 
darum, nach einem je spezifischen historischen Wissen und dessen je 
eigener Rhetorik zu fragen. 
Die Ansprüche einer historischen Epistemologie ernst zu nehmen und 
diese konsequent weiterzudenken,22 bedeutet auch, die Medien des 
jeweiligen Wissens zu hinterfragen. Denn es zeigt sich: Die Kulturge-
schichte des toten Körpers ist zugleich eine Mediengeschichte. Die Er-
kenntnisse der forensischen Analyse eines toten Körpers müssen schließ-
lich, erstens, im Gutachten kommuniziert werden. Rechtsmedizinische 
Gutachten entstehen in einer spezifischen Kommunikationssituation:23 
Sie werden für Richter*innen verfasst und müssen diese von der Fol-
gerichtigkeit der Erkenntnisse der Obduktion überzeugen. Sie müssen 
Evidenz erzeugen, die Wahrheit um den in Fokus des Rechts geratenen 
Todesfall also unmittelbar erfahrbar machen.24 Das Verhältnis von Evi-
denz und Medialität ist dabei ein komplexes: Eigentlich schließen sie ei-
nander aus. Was medial vermittelt ist, kann nicht unmittelbar vor Augen 
stehen. Wie Peter Geimer betont, »sind die Instanzen der Vermittlung 
für die Evidenzerzeugung unabdingbar, müssen im Moment der Evi-
denzerfahrung aber verborgen werden: […] Vermittlung und Verbergen der 

Dietmar Kamper/Christoph Wulf (Hg.): Transfigurationen des Körpers. Spuren der 
Gewalt in der Geschichte, Berlin 1989, S. 1–7, hier S. 1. Außerdem vgl. Claudia Öhl-
schläger und Birgit Wiens (Hg.): Körper – Gedächtnis – Schrift. Der Körper als Medi-
um kultureller Erinnerung, Berlin 1997.

22	� Zur historischen Epistemologie vgl. Nicola Gess und Sandra Janßen: Einleitung. Zu 
einer historischen Epistemologie der Literatur, in: Nicola Gess/Sandra Janßen (Hg.): 
Wissens-Ordnungen. Zu einer historischen Epistemologie der Literatur, Berlin 2014, 
S. 1–15. Außerdem vgl. Benjamin Gittel: Historische Epistemologie und Literaturwis-
senschaft, in: Scientia Poetica 20/1 (2016), S. 290–305. Als paradigmatische Texte vgl. 
Lorraine Daston/Peter Galison: Objektivität, Frankfurt a.M. 2007. Sowie vgl. Hans-
Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte 
der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen 2001. (Wissenschaftsgeschichte 6)

23	� Da sie die Rahmenbedingungen dieser Kommunikationssituation kodifizieren, par-
tizipieren auch medizinische Handbücher und juristische Strafprozessordnungen an 
dieser Kommunikationssituation.

24	� Grundlegend zur Evidenz vgl. Helmut Lethen u.a. (Hg.): Auf die Wirklichkeit zeigen. 
Zum Problem der Evidenz in den Kulturwissenschaften. Ein Reader, Frankfurt/New 
York: Campus 2015.
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Vermittlung – das wäre also die Zauberformel der Evidenz.«25 Genau in 
diesem Spannungsfeld sind rechtsmedizinische Gutachten angesiedelt.
Die in der Obduktion des toten Körpers gewonnenen Erkenntnisse müs-
sen aber auch, zweitens, über dessen Verfall hinaus gespeichert werden. 
Der tote Körper selbst ist nicht für alle Zeiten verfügbar, deswegen kreist 
der rechtsmedizinische Diskurs um die Frage, wie sein Gegenstand in 
Dauerhaftigkeit überführt werden kann. Obduktionsprotokolle und 
-gutachten müssen – als Teil der Akten – überdauern und den toten Kör-
per für potenzielle spätere Untersuchungen genauso abrufbar machen,26 
wie sie vor Gericht dessen Tod kommunizieren müssen. Nur was zu den 
Akten genommen wurde, kann schließlich Gegenstand der Verhand-
lung werden.27 Damit sind Protokoll und Gutachten Teil der »Medien 
der Rechtsprechung«, mit denen Cornelia Vismann sich befasst hat.28

Die Medien der Rechtsprechung unterliegen einem historischen Wan-
del – und mit ihnen die Aufzeichnungspraktiken und Speicherungstech-

25	� Peter Geimer: Vom Schein, der übrig bleibt. Bild-Evidenz und ihre Kritik, in: Helmut 
Lethen u.a. (Hg.): Auf die Wirklichkeit zeigen. Zum Problem der Evidenz in den Kul-
turwissenschaften. Ein Reader, Frankfurt/New York 2015, S. 181–218, hier S. 183. Her-
vorh. im Original. Geimer bezieht sich hier auf folgende Stelle bei Jan-Dirk Müller: 
»Nicht nur um der ästhetischen Wirkung willen, sondern auch zur Stütze der Wahr-
heitssuggestion muss evidentia den Eindruck des ›Gemachtseins‹, den Eindruck, bloß 
Produkt von erlernbaren Verfahren zu sein, verwischen und die Spuren ihrer Vermitt-
lung tilgen.« Jan-Dirk Müller: Evidentia und Medialität. Zur Ausdifferenzierung von 
Evidenz in der Frühen Neuzeit, in: Helmut Lethen u.a. (Hg.): Auf die Wirklichkeit zei-
gen. Zum Problem der Evidenz in den Kulturwissenschaften. Ein Reader, Frankfurt/
New York 2015, S. 261–289, hier 273.

26	� Vgl. Christoph Hoffmann: Schneiden und Schreiben. Das Sektionsprotokoll in der Pa-
thologie um 1900, in: Christoph Hoffmann (Hg.): Daten sichern. Schreiben und Zeich-
nen als Verfahren der Aufzeichnung, Zürich/Berlin 2008, S. 153–196, hier S. 154–155. 
An anderer Stelle heißt es: »Zugespitzt gesagt bildet statt der Leiche auf dem Sektions-
tisch die ›Papierleiche‹ des Sektionsprotokolls das Bezugsobjekt weiterer Aussagen. 
Erstere verschwindet, während Letzteres in die vollen Rechte eines Forschungsgegen-
standes eintritt.« Ebd., S. 194. Hoffmann bezieht sich hier zwar auf das Protokoll in 
der Pathologie, für die Rechtsmedizin gelten seine Ausführungen aber gleichermaßen. 
Zum Protokollieren und Gutachten in der gerichtlichen Medizin vgl. Katja Geiger: 
Das Wissen der gerichtlichen Medizin. Erkenntnisinteresse zwischen Naturwissen-
schaft, Recht und Gesellschaft, dargestellt an der Behandlung des Kindsmordes im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Wien, Diss. Univ. Wien 2013, S. 154–270.

27	� Vgl. Christoph Hoffmann: Schneiden und Schreiben, S. 160. Hoffmann betont hier, 
dass die reproduzierbare, schriftlich fixierte Form der Sektion auf die Anforderungen 
der gerichtlichen Leichenschau antwortet. 

28	� Vgl. Cornelia Vismann: Medien der Rechtsprechung, hg. von Alexandra Kemmerer 
und Markus Krajewski, Frankfurt a.M. 2011. Außerdem vgl. Cornelia Vismann: Ak-
ten. Medientechnik und Recht, Frankfurt a.M. ³2011.
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niken der Rechtsmedizin.29 So ringt die Goethezeit um die bestmögliche 
Überführung der am toten Körper gewonnenen Erkenntnisse in Schrift. 
Die klassische Moderne zweifelt an der Objektivität von Sprache und 
Schrift und Visualisierungen nehmen eine zunehmend zentrale Rolle 
ein. In der Gegenwart wiederum firmiert der tote Körper selbst als Spei-
chermedium. Mit dem Sprechen vom genetischen Code wird die Spei-
cherfunktion in den toten Körper internalisiert.30 Dieser hält nunmehr 
über Verfall und Verwesung hinaus die Geschichte des eigenen Lebens 
und Sterbens bereit. Damit wird die Vorstellung einer Evidenz im ei-
gentlichen Sinn verabschiedet: Die Wahrheit der DNS ist nicht mehr 
offensichtlich. Das Wissen vom toten Körper ist also auch medienspezi-
fisch: Jedes Medium generiert sein eigenes unsicheres Wissen. 
Literatur hat eine besondere Affinität zu unsicherem Wissen.31 Wie 
genau dieses unsichere Wissen in einzelne Texte eingeht, ist eine Fra-
ge, die in jeder Lektüre neu gestellt werden muss. Literatur muss nicht, 
doch sie kann das Verfasstsein von Wissen aufzeigen und die Fragen 
und Probleme, die die Wissenschaft sich stellt, an denen sie laboriert 
und für die sie nach Antworten und Lösungen sucht, gleichfalls und auf 
ihre eigene Weise. Gerade indem sie in Szene setzt, auf welche Weise 
Wissen organisiert ist, kann Literatur die Unsicherheit des Wissens vom 
toten Körper als solche zu lesen geben. Sie kann aber auch Antworten 
geben, Lösungen entwerfen, die vielleicht aus dem Feld der Wissen-
schaft hinausfallen, die auf altes Wissen zurückgreifen oder unbekannte 
Zukünfte in Aussicht stellen.
Im Zusammenhang mit dem toten Körper ist die Unsicherheit, die der 
Einsatzpunkt von Literatur sein kann, genau genommen eine doppel-
te: Nicht nur das je zeitgenössische Wissen vom Tod und vom toten 

29	� Diese Änderungen funktionieren analog zu jenen, die Kittler grundlegend formuliert 
hat. Vgl. Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800–1900, 4. vollst. überarb. Aufl., 
München 2003.

30	� Zum Sprechen vom genetischen »Code« als Metapher vgl. Lily E. Kay: Who Wrote the 
Book of Life? A History of the Genetic Code, Stanford 2000. Außerdem vgl. Philipp 
Sarasin: Infizierte Körper, kontaminierte Sprachen. Metaphern als Gegenstand der 
Wissensgeschichte, in: Philipp Sarasin: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, 
Frankfurt a.M. 2003, S. 191–230, hier S. 219–223.

31	� Die Affinität von Literatur zu nicht gesichertem Wissen betont auch Gamper. Vgl. 
Michael Gamper: Einleitung, in: Michael Gamper/Michael Bies (Hg.): Literatur und 
Nicht-Wissen. Historische Konstellationen 1730–1930, Zürich 2012, S. 9–21. Außerdem 
vgl. Michael Gamper: Experimentelles Nicht-Wissen. Zur poetologischen und epistemo-
logischen Produktivität unsicherer Erkenntnis, in: Michael Gamper (Hg.): Experiment 
und Literatur. Themen, Methoden, Theorien, Göttingen 2010, S. 511–545.
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Körper ist unsicher – was den Wissenschaften durchaus bewusst ist –, 
sondern auch der Tod selbst firmiert seit der Goethezeit als die große 
Unsicherheit. In diesem Sinn formuliert etwa Kant das Dilemma von 
der (Nicht-)Kommunizierbarkeit des Sterbens 1798 in der Druckfassung 
seiner Anthropologie: 

Das Sterben kann kein Mensch an sich selbst erfahren (denn eine Erfahrung zu 
machen, dazu gehört Leben), sondern nur an anderen wahrnehmen. Ob es 
schmerzhaft sei, ist aus dem Röcheln, oder den Zuckungen des Sterbenden nicht 
zu beurteilen; vielmehr scheint es eine bloß mechanische Reaktion der Lebens-
kraft, und vielleicht eine sanfte Empfindung des allmählichen Freiwerdens von 
allem Schmerz zu sein.32

Vom Tod also kann man nichts wissen, denn er ist nie, wie Roland 
Borgards ausführt, Gegenstand von Erfahrung, sondern immer nur Ge-
genstand von Beobachtung. Es ist »unmöglich zu sagen, was der Tod ist; 
es läßt sich lediglich registrieren, wie sich der Tod ›an anderen‹ zeigt. 
Und weil die sich zeigenden Zeichen des Todes kein sicheres Urteil zu-
lassen, bleiben zur Frage der Todesempfindungen für Kant nur vage 
Vermutungen, nur ein ›scheint es‹ und ein ›vielleicht‹.«33An einer Gren-
ze angesiedelt, die per se unaussprechlich ist, und an der im Laufe des 
18.  Jahrhunderts mit der von Philippe Ariès in seiner grundlegenden 
Geschichte des Todes beschriebenen Entdeckung des »Tods des Ande-
ren«34 der Widerspruch von Sprache und Tod zum Topos wird, kreist 
der forensische Blick auf den toten Körper auch um die Frage nach der 
Deutbarkeit dessen, was den Sinnen immer schon entzogen ist, und um 
die Sagbarkeit dessen, was nicht gesagt werden kann. 
Änderungen in der Goethezeit, der klassischen Moderne und der 
Gegenwart strukturieren die folgenden Ausführungen. Die Umbrü-
che im Wissen vom toten Körper sind jeweils mit Verunsicherungen 
und Krisenerfahrungen verbunden. Das erste Kapitel setzt im späten 
18. Jahrhundert ein, wo es zu einer intensivierten Beschäftigung mit dem 
physiologischen Wesen von Leben und Tod kommt. Auffällig ist, dass 

32	� Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: Immanuel Kant: Werk-
ausgabe, Bd. 12, hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a.M. 1980, S. 465.

33	� Roland Borgards: »Kopf ab«. Die Zeichen und die Zeit des Schmerzes in einer medizi-
nischen Debatte um 1800 und Brentanos Kasperl und Annerl, in: Gabriele Brandstetter/
Gerhard Neumann (Hg.): Romantische Wissenspoetik. Die Künste und die Wissen-
schaften um 1800, Würzburg 2004, S. 123–150, hier S. 139. 

34	� Philippe Ariès: Studien zur Geschichte des Todes im Abendland, übers. von Hans-
Horst Henschen, München 1976, S. 43.
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an jenem historischen Punkt, an dem man wie vielleicht nie zuvor die 
Zeichen am toten Körper einer detaillierten Interpretation unterzieht, 
eine massive Verunsicherung an der Grenze von Leben und Tod Raum 
greift. Diese betrifft vor allem die Zeichen am toten Körper: Diese gel-
ten als unsicher und mehrdeutig – und als beständig bedroht durch 
Verwesung. Das zeigt sich auch in den zu analysierenden literarischen 
Texten. Gottlieb August Meißners Kriminalgeschichte Mord-Entdeckung 
durch Träume handelt von einer Frau, die von ihrem Mann mittels einer 
unsichtbaren Stichwunde ermordet wird. Der Text führt die mangelnde 
Lesbarkeit körperlicher Zeichen genauso vor wie die Grenzen aufge-
klärter Wissenstechniken, indem er das Einbrechen des Übernatürli-
chen in die aufgeklärte Praxis inszeniert. Aufklärung bringt hier nämlich 
nicht die stattfindende Obduktion, sondern die Geistererscheinung der 
Ermordeten. Auch in Heinrich von Kleists Dramenerstling Die Familie 
Schroffenstein erfolgt die Aufklärung des zentralen Todesfalls über bemer-
kenswert nicht-aufklärerische Instanzen. Die hexenartige Ursula erklärt 
den erschlagen gedachten Knaben für ertrunken. Mit dem Tod durch 
Ertrinken und dem Giftmord greift Kleist zwei Todesarten auf, die als 
potenziell durch sinnliche Erkenntnis nicht feststellbar gelten. Das Stück 
kontrastiert dieses unsichere medizinische Wissen mit der juristischen 
Postulierung des toten Körpers als Corpus delicti, von dem unmittelbar 
auf die Wahrheit der Tat geschlossen werden kann. Auf diese Weise zeigt 
es das Scheitern der epistemischen Kopplung von Wahrheit und Augen-
schein in der Untersuchung des toten Körpers. Johann Wolfgang Goethes 
Wahlverwandtschaften wiederum verhandeln vor dem Hintergrund des 
zeitgenössischen Wissens vom Tod und vor allem vom Scheintod die 
Konkurrenz eines aufgeklärten und eines nicht-aufgeklärten Blicks auf 
den toten Körper. Der Roman ist dabei mit der basalen Frage nach dem 
epistemischen Status des toten Körpers befasst: Die Wahlverwandtschaften 
laborieren an der Grenze von Leben und Tod und stellen nicht nur die 
Frage, ab wann ein Körper tot ist, sondern beleuchten darauf aufbau-
end die Zuschreibungen, die mit einem auf den toten Körper gerichteten 
Expertenblick verbunden sind. Indem an Ottilies nicht verwesendem 
Körper medizinischer und religiös-hagiografischer (Experten-)Blick auf-
einandertreffen, koppelt der Text das Wissen vom Scheintod an dessen 
Ursprünge rück und macht die Ambivalenzen, die die Medizin der Zeit 
beschäftigen, zum eigenen poetologischen Prinzip.
Das zweite Großkapitel setzt in der klassischen Moderne ein und zeigt, 
dass das Wissen vom toten Körper im beginnenden 20. Jahrhundert mit 
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anderen Fragen befasst ist als in der Goethezeit. Zu dieser Zeit kommt es 
zu juristischen Änderungen wie der Verankerung der freien Beweiswür-
digung, und die Kriminalistik institutionalisiert sich als Wissenschaft. 
Damit rückt einerseits die Frage nach der Identifizierbarkeit menschli-
cher Körper in den Fokus der Wissenschaft. Andererseits kommt es zu 
einer zunehmenden Technifizierung der Forensik, die Konsequenzen 
auch für forensische Aufzeichnungspraktiken zeitigt. Besonders deutlich 
wird das, wenn die Literatur der Zeit diese beiden Aspekte gemeinsam 
verhandelt. Die Vorstellung von der semiotischen Mehrdeutigkeit kör-
perlicher Zeichen, die die Goethezeit bestimmt hat, überdauert dabei in 
der Literatur. So koppelt Gottfried Benns Morgue-Zyklus die Anonymität 
der toten Körper mit der Verrätselung von deren Todesarten. Der tote 
Körper selbst bleibt dabei eine Leerstelle – und das hängt zentral mit 
dem titelgebenden Ort der Gedichte zusammen, mit der Morgue als Ort 
der Aufbahrung unbekannter toter Körper. Ein gleichfalls nicht identi-
fizierbarer toter Körper steht an zentraler Stelle von Arthur Schnitzlers 
Traumnovelle, die im folgenden Kapitel analysiert wird. Schnitzlers No-
velle kreist um die Möglichkeiten und Grenzen von Wahrnehmung und 
von visueller Erkenntnis. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem toten 
Körper zu, von dem unklar ist, ob er der der Warnerin vom Maskenball 
ist. Gerade in seiner Unidentifizerbarkeit, in seiner semantischen Un-
eindeutigkeit ist dieser tote Körper die Fläche, an der die Novelle das 
Versagen eines technisierten Blicks verhandelt.
Ausgehend von der Feststellung, dass in gegenwärtigen Texten, Filmen 
und Serien der tote Körper des Opfers nicht allein der Erzählanlass, 
sondern vielmehr das zentrale Sujet des Erzählens ist,35 geht das dritte 
und letzte Großkapitel dem verstärkten Interesse von Literatur, Film 
und Fernsehen für die Rechtsmedizin seit den ausgehenden 1980ern 
nach – also zu genau jener Zeit, in der sich der genetische Fingerabdruck 
als Beweismittel etabliert. Die Suche nach der »Wahrheit« im Inneren 
des toten Körpers ist Movens zahlreicher gegenwärtiger Kriminalroma-
ne, die die technisch-medialen Wissensverfahren neuester forensischer 
Methoden feiern. Der tote Körper wird dabei zum Medium erklärt, das 
über Verfall und Verwesung hinaus Informationen speichert und zum 
Abruf bereithält. Das Sprechen von der Schrift im toten Körper, die von 

35	� Vgl. Hans Richard Brittnacher: Die Engel der Morgue. Über den Trend zur Forensik 
im amerikanischen Kriminalroman, in: Bodo Francheschini/Carsten Würmann (Hg.): 
Verbrechen als Passion. Neue Untersuchungen zum Kriminalgenre, Berlin 2004, 
S. 101–118, hier S. 109.
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Kundigen gelesen wird, und von der Geschichte, die der tote Körper er-
zählt, wird zum ubiquitären Topos. Um dies aufzuzeigen, wird zunächst 
Patricia Cornwells Postmortem analysiert, der erste und prägende Foren-
sik-Thriller. Der Roman speist seine Tecknikeuphorie aus der Entwick-
lung des genetischen Fingerabdrucks, reflektiert aber auch die zeitge-
nössische Diskussion um die negativen Konsequenzen der Genanalyse. 
Postmortem denkt dabei vor allem einen zeitgenössischen Informations-
diskurs konsequent durch. Forensik und Informatik gehen hier eine 
Verbindung ein, anhand derer die Speicherbarkeit von Informationen 
und die Fehleranfälligkeit solcher Speicherungsbemühungen verhandelt 
werden. Postmortem macht nicht nur den toten Körper zum Speicherme-
dium, sondern verweist zugleich auf die potenzielle Fehleranfälligkeit 
von Informationsflüssen und stellt dem wissenschaftsgläubigen Diktum 
von der Allmacht noch so kleiner forensischer Indizien ein unheilvolles 
Pendant des Verlusts und der Fälschung entgegen. Thomas Hettches 
Der Fall Arbogast übernimmt die von Cornwell geprägte Metaphorik vom 
toten Körper als Speicher seiner selbst, kontrastiert diese aber mit der 
aus der Goethezeit stammenden Vorstellung vom toten Körper als unzu-
gänglicher Leerstelle, die sich jedweden Deutungsbemühungen entzieht. 
Der Roman präsentiert sich als ebenso offen, wie es der zentrale Todes-
fall ist, und nähert sich eben jenem aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Jenes Rätsel, um das der Text kreist – Mord oder Unfall, Triebtat oder 
Versehen, Lustmord oder Liebestod –, wird dabei zum strukturgeben-
den Moment. Verortet in historischer Distanz zum Entstehungszeitraum, 
zwischen den 1950ern und den 1960ern nämlich, bezieht sich Der Fall 
Arbogast gleichermaßen auf das gegenwärtig so populäre Genre des fo-
rensischen Kriminalromans wie auf dessen Historizität. 
Die literarischen Analysen werden von ihren Kontexten gerahmt – auch 
im Sinne der Architektur des vorliegenden Buchs. Die einzelnen Groß-
kapitel werden anhand von kultur- und wissenshistorischen Fallstudien 
eingeführt, die paradigmatische Fragen der jeweiligen Zeit aufzeigen. Die 
beiden nach der Obduktion Kleists 1811 verfassten Texte – das Obdukti-
onsprotokoll und das -gutachten –, die sich in wesentlichen Punkten vonei-
nander unterscheiden, zeigen das komplexe Verhältnis zwischen Richter 
und (medizinischem) Sachverständigen in der Goethezeit auf: Während 
ersterer klare Antworten auf juristische Fragen – nach Tathergang und 
psychischer Disposition – benötigt, weiß zweiterer um die Unsicherhei-
ten in der Analyse des toten Körpers. Aus diesem Spannungsverhältnis 
entwickelt sich die spezifische Schreibweise des rechtsmedizinischen Gut-
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achtens. Geschrieben von Medizinern für Juristen, verworfen und neu 
geschrieben, rezipiert von Journalisten und einer breiten Öffentlichkeit, 
stehen die medizinischen Gutachten, die zwischen 1928 und 1930 im Fall 
Halsmann entstehen, für eine mediale und technische Aufrüstung des 
Gutachtens. Der tote Körper geht in einem Medienverbund von Bild und 
Text auf, der Evidenz erzeugen soll und dessen Evidenz doch stets pre-
kär, weil immanent vermittelt, ist. Der Fund der Gletschermumie »Ötzi« 
am Tisenjoch 1991 wiederum steht am Beginn der literarischen Präsenz 
jenes gegenwärtigen Topos vom toten Körper als Speichermedium. An-
hand zweier Texte, die um eine Rekonstruktion von Ötzis Todesursache 
bemüht sind – wobei ein Text von einem natürlichen Tod ausgeht, der 
zweite von Mord –, wird aufgezeigt, dass die Rhetorik vom toten Körper 
als Speichermedium in der Gegenwart auch das medizinische Schreiben 
und damit das Erkenntnisinteresse der Wissenschaft prägt. 
Den Schlusspunkt der einzelnen Großkapitel bilden die bereits erwähn-
ten Ausführungen zu den Exhumierungen von Schillers (angeblichem) 
Schädel 1826, 1911 und 2008. In der wechselvollen Geschichte der Suche 
nach Schillers Schädel zeigt sich, wie sich jeweils neues Wissen am als ge-
nial stilisierten Schädel erprobt, um die eigene Deutungshoheit vorzufüh-
ren. Da sich im Sprechen über Schillers Schädel die unterschiedlichsten 
Diskurse über den toten Körper an einem Punkt vereinigen, bietet Schil-
lers Schädel sich wie kaum ein anderes diskursives Konstrukt – als solches 
erweist er sich letztlich – an, um die mit dem toten Körper verbundenen 
Aufzeichnungspraktiken in ihrer jeweiligen Aktualität nachzuvollziehen. 
Den Kapiteln über Schillers Schädel kommt damit auch die Aufgabe zu, 
die Reflexionen zur Mediengeschichte des toten Körpers zu bündeln.
Der Fokus auf die drei Zeiträume Goethezeit, klassische Moderne und 
Gegenwart ermöglicht es, sowohl die Änderungen als auch die Kontinu-
itäten im forensischen Wissen sowie in den Aufzeichnungspraktiken und 
Speicherungstechniken der Rechtsmedizin herauszuarbeiten. Eine kul-
turwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaft muss Literatur dabei 
in einem Gefüge von Wissenspraktiken lesen, die sich auch auf andere 
Artefakte und Gegenstände erstrecken. Die vorliegende Untersuchung ist 
darum mehr als ein reiner Beitrag zur Literatur- oder Wissensgeschichte. 
Sie fragt nach den historischen Bedingungen, unter denen etwas zum 
Medium wird, das Evidenz erzeugt. Und sie fragt nach dem Verhältnis 
von Literatur und Wissen, wobei sie der Grundannahme folgt, dass Lite-
ratur eine besondere Affinität zum Unsicheren hat – diesem Unsicheren 
jedoch auf ganz unterschiedliche Weise begegnen kann.
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Die Frage nach der Identifizierbarkeit:  
Fokus klassische Moderne

Wenn die gerichtliche Medizin zu Beginn des 20.  Jahrhunderts ihre 
Aufgabenfelder beschreibt, klingt dies im Wesentlichen so wie hundert 
Jahre zuvor. Der bedeutendste gerichtliche Mediziner im Österreich des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts, Eduard von Hofmann, definiert in sei-
nem einflussreichen Lehrbuch der gerichtlichen Medicin die Aufgabe der 
gerichtlichen Medizin als »die Feststellung gewisser Thatsachen, oder 
die Feststellung des Zusammenhanges gewisser Thatsachen mit ande-
ren, überhaupt die Constatirung und Aufklärung gewisser, für die rich-
terliche Entscheidung des einzelnen Falles wichtiger Umstände«,1 wenn 
ärztliche Fachkenntnis hierzu erforderlich ist.2 Zu derartigen Fällen zählt 
Hofmann diejenigen, »in denen gewaltsame Schädigungen an der Ge-
sundheit oder am Leben Gegenstand richterlicher Untersuchung wer-
den, ferner jene, in welchen es sich zunächst um die Constatirung gewis-
ser physiologischer, insbesondere geschlechtlicher Zustände handelt.«3 
Die gerichtliche Medizin definiert Hofmann darum als »jene Disziplin, 
welche sich mit der Behandlung von Fragen beschäftigt, die in der ci-
vil- und strafrechtlichen Praxis sich ergeben und nur mittels ärztlicher 
Vorkenntnisse beantwortet werden können.«4

Dennoch unterscheidet sich das Wissen vom toten Körper in der Moder-
ne von dem der Goethezeit. So begreift man nicht länger die Verwesung 
als Ende der Obduzierbarkeit, vielmehr rufen Ärzte dazu auf, sich nicht 
von falscher Scheu vor Infektionen von einer notwendigen Obduktion 
abhalten zu lassen – zumal auch nach Eintritt der Verwesung noch Er-
kenntnisse gewonnen werden können, die v.a. für die Frage nach der 
Identität relevant sind. Das verzeichnet auch § 4 der preußischen Vor-
schriften für das Verfahren der Gerichtsärzte von 1905: 

1	� Eduard von Hofmann: Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Mit gleichmässiger Be-
rücksichtigung der deutschen und österreichischen Gesetzgebung, hg. von Alexander 
Kolisko, Berlin/Wien 91903, S. 1.

2	� Hofmanns Lehrbuch wurde zwischen 1878 und 1927 elf Mal neu aufgelegt und dabei 
– auch nach Hofmanns Tod 1897 – immer wieder aktualisiert.

3	� Eduard von Hofmann: Lehrbuch, 9. Aufl., S. 1.
4	� Ebd.
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Wegen vorhandener Fäulnis dürfen Leichenöffnungen von den Gerichtsärzten 
nicht abgelehnt werden. Denn selbst bei einem hohen Grade der Fäulnis kön-
nen Abnormitäten und Verletzungen der Knochen noch ermittelt, manche die 
noch zweifelhaft gebliebene Identität der Leiche betreffenden Befunde, z.B. Far-
be und Beschaffenheit der Haare, Mangel von Gliedmaßen u.s.w. festgestellt, 
eingedrungene fremde Körper aufgefunden, Schwangerschaften entdeckt, Ver-
giftungen noch nachgewiesen werden.5 

Hier klingt eine der zentralen Fragen der gerichtlichen Medizin der Zeit 
an: die nach der Identifizierbarkeit von (toten) Körpern. Das muss auch 
im Kontext der Praktiken und Fragestellungen der Kriminalanthropolo-
gie gesehen werden, die das ausgehende 19. Jahrhundert prägen. Dies 
ist die Zeit, in der sich im Zuge der Technisierung der Forensik die Kri-
minalistik als Wissenschaft institutionalisiert. Techniken wie die Bertil-
lonage und die Daktyloskopie dienen dabei zunächst der Identifizierung 
von Straftätern – aber mit ihnen rückt die Frage nach der Erfass- und 
Identifizierbarkeit menschlicher Körper in den Fokus, die auch für die 
gerichtliche Medizin relevant ist.
Vor allem aber hinsichtlich ihrer Medientechniken unterscheidet sich 
die gerichtliche Medizin im beginnenden 20. Jahrhundert von der ge-
richtlichen Arzneikunde der Goethezeit. Das resultiert zunächst aus ihrer 
Bezogenheit auf die Sphäre des Rechts. Mit dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert entsteht aus der seit 1800 schwelenden Diskussion um ein neu-
es Beweisrecht ein neues (Straf-)Prozessrecht, das die freie Beweiswür-
digung verankert.6 Mit dieser obliegt die Wertung der vorgebrachten 
Beweismittel – zu diesen zählt auch das gerichtlich-medizinische Gut-
achten – dem Richter als urteilender Instanz. Zudem werden die Prin-
zipien des Inquisitionsverfahrens auch dahingehend zurückgedrängt, 
dass nicht mehr nach Aktenlage geurteilt wird. Das Strafverfahren hat 
den Prinzipien der Öffentlichkeit und Mündlichkeit zu gehorchen. Für 
die gerichtliche Medizin bedeutet das grundlegende Änderungen ihrer 
Verfahrensweisen insofern, als dass sie nach wie vor auf die urteilende 

5	� Vorschriften für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchun-
gen menschlicher Leichen, in: Johannes Orth: Erläuterungen zu den Vorschriften für 
das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher 
Leichen, Berlin 1905, S. 69–99, hier S. 70. 

6	� Zu den Strafrechtsreformen Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland vgl. Eber-
hardt Schmidt: Strafrechtspflege, S. 413–420. Zur rechtlichen Lage in Österreich vgl. 
Egmont Foregger: Die Grundrechte in der Strafprozeßordnung 1873 und heute, in: 
Viktor Liebscher/Otto F. Müller (Hg.): Hundert Jahre österreichische Strafprozeßord-
nung 1873–1973, Wien/New York 1973, S. 1–15, hier S. 10–14.
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Instanz hin agiert.7 Die Frage nach der Speicherung der am toten Kör-
per gewonnenen Informationen und verbunden damit auch die nach 
der Kommunizierbarkeit eben dieser Informationen an die urteilende 
Instanz sind auch im beginnenden 20. Jahrhundert virulent.8 War in der 
Goethezeit jedoch die schriftliche Speicherung im visum repertum we-
sentlich, so lässt sich in der Moderne eine zunehmende Skepsis an der 
schriftsprachlichen Fixierbarkeit von Fakten feststellen. Dieser Skepsis 
setzt die gerichtliche Medizin einen verstärkten Fokus auf Praktiken der 
Visualisierung entgegen.9 
Mikroskopien, Skizzen und vor allem Fotografien ersetzen damit zwar 
den um 1800 schwelenden Zweifel an der sinnlichen Wahrnehmbar-
keit körperlicher Zeichen, doch wird um 1900 auf der anderen Seite die 
sprachliche Erfassung, Wiedergabe und Speicherung von Zeichen am 
toten Körper zweifelhaft. In jenem Kapitel aus der 1927 erschienenen 
11. Auflage von Eduard von Hofmanns Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, 
das sich der »Sicherstellung der Identität von Leichen«10 widmet, wird 
etwa betont, dass »Kopf und Gesicht [...] bekanntlich für das einzelne 
Individuum am meisten charakteristisch [sind], weshalb der Beschrei-
bung der Beschaffenheit dieser Teile besonderes Augenmerk zugewandt 
werden muß.«11 Eine rein schriftliche Be- bzw. Festschreibung jedoch 
wird als ungenügend verworfen, Sprache erscheint – anders als für das 
stets um Vollständigkeit bemühte visum repertum um 1800 – nicht als 
geeignet, um die individuellen Merkmale, die zur Identifizierung eines 
Gesichts nötig sind, wiederzugeben. »Allerdings gibt selbst die detail-

7	� Grundlegend zur gerichtlichen Medizin zu Beginn des 20.  Jahrhunderts vgl. Katja 
Geiger: Wissen der gerichtlichen Medizin.

8	� Grundlegend zum medizinischen Protokoll und zu dessen Verfahrensweisen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, wenn auch im Hinblick auf die Pathologie und nicht auf die ge-
richtliche Medizin, vgl. Christoph Hoffmann: Schneiden und Schreiben, S. 160–166.

9	� Die zunehmende Bedeutung gerade der Visualität in den Wissenschaften um 1900 
ist in der Forschung wiederholt festgestellt worden. Grundlegend vgl. Bernd Stiegler: 
Philologie des Auges. Die photographische Entdeckung der Welt im 19. Jahrhundert, 
München 2001. Außerdem vgl. Gabriela Holzmann: Schaulust und Verbrechen. Eine 
Geschichte des Krimis als Mediengeschichte (1850–1950), Stuttgart/Weimar 2001. 
Zum Status von Fotografien im rechtlichen Kontext zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
vgl. Christine Karallus: Die Sichtbarkeit des Verbrechens. Die Tatortfotografie als Be-
weismittel um 1900, Berlin 2017.

10	� Eduard Ritter von Hofmann: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin mit gleichmäßiger 
Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Gesetzgebung. Vollständig um-
gearbeitet von Albin Haberda, mit neuer Bearbeitung des psychiatrischen Teiles von 
Julius Wagner-Jauregg, Berlin/Wien ¹¹1927, S. 1050.

11	� Ebd., S. 1068.
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